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Rechtsgrundlagen: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverord-
nung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 
2025 (BGBl. 2025 I S. 189) geändert worden ist 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
geändert worden ist 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 
2021 (BGBl. I S. 540), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geän-
dert worden ist 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist 

 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.Juni 2007 (BGBI. I S. 1206), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I S. 409) geändert worden ist 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 09.01.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4) geändert worden ist 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Boden-
schutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist 

 Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
09. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4) geändert worden ist 

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 19.11.2025 (GVBl. S. 654, 673) 

 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) 
vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt mehrfach geändert sowie § 32 a neu eingefügt und Anlage 2 neu 
gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2025 (GVBl. S. 707) 

 Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) vom 22. Dezember 2015 (GVBI. S. 516), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.12.2025 (GVBl. S. 763, 766) 

 Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22.12.2025 (GVBl. S. 738) 

 Landesstraßengesetz (LStrG) vom 1. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt mehrfach geändert, §§ 5, 27 und 51 
neu gefasst, §§ 5a und 55 neu eingefügt, § 25 und 44 aufgehoben durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2025 
(GVBl. S. 763) 

 Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 2015 (GVBl. S.127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2025 (GVBl. S. 728) 

 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) vom 22. November 2013 (GVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2023 (GVBl. S. 207) 

 Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen (Landessolargesetz - LSolarG) vom 22.11.2023 (GVBl. 367) 

 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473,475) 

 

Hinweis: 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN- Vorschriften) 
können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. 
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Vorbemerkung: 

Die beigefügte Verordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes am Rhein 

vom 11.12.1995 ist einzuhalten.  

1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Maß der baulichen Nutzung und Höhenlage 

(§ 34 Abs. 5 S. 2 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 
BauNVO) 

1.1.1 Eintragungen in der Planzeichnung  

Das Maß der baulichen Nutzung ist mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ von 0,8 festgesetzt. 

Die festgesetzte Grundfläche darf nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO bis zu 50%, höchstens 

jedoch bis zu einer Grenze von 0,6 überschritten werden.  

Die Höhe des Fußbodens des untersten zu Wohnzwecken genutzten Geschosses ist mindes-

tens 0,0 m über der jeweiligen Bezugshöhe laut Planeintrag von 66,4 m über NHN im westlichen 

und 66,2 m über NHN im östlichen Teil des Plangebietes zu errichten.  

Die maximale Traufhöhe wird mit 7,0 m über dem jeweiligen Bezugspunkt festgesetzt. Oberer 

Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der Außenseite der Außenwand mit der Dachhaut. Die maxi-

male Firsthöhe von Gebäuden mit einer Dachneigung ab 22° ist mit 10,5 m über der jeweiligen 

Bezugshöhe festgesetzt. Bei Gebäuden mit einer Dachneigung bis unter 22° ist eine Höhe von 

8,5 m für die Oberkante Attika des obersten Vollgeschosses bzw. des Firstes festgesetzt.  

Die festgesetzten Höhen (Firsthöhe, Traufhöhe, Höhe der Attika des obersten Vollgeschosses) 

dürfen an keiner Stelle des Gebäudes den Abstand zwischen oberem Bezugspunkt bis zur je-

weiligen in der Planzeichnung festgesetzten Bezugshöhe überschreiten. Für sonstige bauliche 

Anlagen gilt die Traufhöhe als Maximalhöhe.  

Über diese maximalen Gebäudehöhen hinaus können nach § 31 Abs. 1 BauGB einzelne tech-

nische Anlagen bzw. untergeordnete Dachaufbauten, wie Aufzugsschächte und Schornsteine, 

bis zu 4 qm Grundfläche ausnahmsweise bis zu 1,5 m Höhe zugelassen werden. 

Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig. Geschosse, deren Fußboden unterhalb der Was-

serspiegellage des Bemessungshochwassers von 67,1 m über NHN liegen und nur zu Abstell- 

und Lagerzwecken genutzt werden, werden nicht als Vollgeschosse angerechnet. 

 

1.1.2 geschossweise Gliederung 

§ 9 Abs. 3 BauGB, § 1 Abs. 7 BauNVO 

Im gesamten Planbereich ist eine dauerhafte Wohnnutzung in Geschossen mit einer Fertigfuß-

bodenhöhe unterhalb der jeweils festgesetzten Bezugshöhe unzulässig.  
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1.2 Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplätze 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 und 23 Abs. 5 BauNVO  

Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-

fläche zulässig, sofern landesrechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen.  

Bei der Errichtung von Garagen und Carports muss die Garagenwand bzw. bei teilweise ge-

schlossenen Carports die Wand des Carports einen Mindestabstand von 1,0 m zur Zufahrt zum 

Friedhof (Flurstück 454/263, Flur 3, Gemarkung Urmitz) einhalten.  

 

1.3 Höchstzulässige Zahl an Wohnungen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

Die Höchstzahl der Wohnungen beträgt 2 Wohnungen pro Gebäude. 

 

1.4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz vor Schäden durch Hochwasser 

und Starkregen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB 

Räume mit einer Höhenlage unterhalb der jeweils festgesetzten Bezugshöhe sind vor Schäden 

durch Hochwasser und Starkregenereignisse zu schützen (z.B. feste Fenster, Aufkantungen um 

Lichtschächte, druckdichte Türen und Tore, druckdichte Mauerdurchlässe für Kabel und Leitun-

gen). 
 

Hinweise: 

Über die Festsetzungen hinaus ist nach § 5 Abs. 2 WHG jede Person, die durch Hochwasser 

betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vor-

sorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 

Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen 

nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.  

Eine Errichtung von Wohnräumen oberhalb der Wasserspiegellage des HQextrem von 67,1 m 

über NHN wird empfohlen.  

Auf die Möglichkeiten der privaten Starkregenvorsorge wird hingewiesen: 

- „Land Unter“ des Landes Rheinland-Pfalz  

http://www.wasser.rlp.de 
 

- „Hochwasserschutzfibel“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  

http://www.bmvbs.de 

Dabei müssen die dauerhaften Wohnräume mindestens in der Höhe der festgesetzten Bezugs-

höhe liegen.  

Die Anbringung von Hausanschluss- und Zähleranlagen der Stromversorgung muss aus Sicher-

heitsgründen bestimmten Anforderungen entsprechen. Hierzu zählt u. a. die gefahrlose 

Bedienbarkeit der Anlagen bei Starkregenereignissen. Voraussetzung hierfür ist, dass diese 

Anlagen hochwassersicher angelegt sind. Die Stromversorger empfehlen den Bauherren be-

reits in der Planungsphase der Gebäude frühzeitig eine Kontaktaufnahme, damit die 

notwendigen Abstimmungen rechtzeitig durchgeführt werden können. 
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1.5 Mit Leitungsrechten belastete Fläche 

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB 

Das in der Planzeichnung festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht innerhalb des Plangebie-

tes wird zu Gunsten der Einbeziehungssatzung festgesetzt. Dabei wird das Leitungsrecht über 

Flurstück 267/2, Flur 3, Gemarkung Urmitz zugunsten desselben Flurstücks und das Leitungs-

recht über Flurstück 263/1, Flur 3, Gemarkung Urmitz zugunsten desselben Flurstücks und des 

Flurstücke 265/1 und 263/2, Flur 3, Gemarkung Urmitz festgesetzt.  

 

2 Grünordnerische Festsetzungen (private Grünflächen „A“ und „B“) 

Bauliche Anlagen oberhalb der Geländeoberfläche sowie abflusshindernde Einfriedungen sind 

innerhalb der privaten Grünflächen nicht zulässig. Geländeauffüllungen sind nicht zulässig. Auf 

die Rechtsverordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes am Rhein vom 

11.12.1995 wird verwiesen. Zulässig sind freie Terrassen und Wege, deren Höhen nicht ober-

halb des natürlichen Geländes liegen. Auf die Genehmigungspflicht wird hingewiesen.  

Flächenbefestigungen, auch wasserdurchlässige, dürfen innerhalb der Grünflächen „A“ und „B“ 

einen Flächenanteil von jeweils 200 m2 nicht überschreiten. 

Die privaten Grünflächen sind als Gartenflächen anzulegen bzw. zu erhalten und dauerhaft zu 

unterhalten. Jeweils mindestens 25 % der Grünflächen „A“ und „B“ müssen mit Laubgehölzen 

überstellt sein. 

Im Randbereich der privaten Grünfläche „A“ sind mindestens 50 m² zusammenhängender 

Strauchaufwuchs zu erhalten, siehe „Hinweise zum Artenschutz“. 

Laub-/Obstbaumbestand ist möglichst zu erhalten. Sofern ein Laub-/Obstbaum altersbedingt, 

aus Verkehrssicherungsgründen, durch äußere Beschädigung oder durch Baumaßnahmen be-

dingt abgängig wird bzw. zu entfernen ist, ist pro entnommenen Laub-/Obstbaum mit einem 

Brusthöhendurchmesser von über 10 cm eine Neupflanzung von mindestens einem hochstäm-

migen standortgerechten Laub- bzw. Obstbaum gemäß der Pflanzenliste an einem geeigneten 

Standort innerhalb der jeweils betroffenen Grünfläche vorzunehmen, ersatzweise 1 Gehölz-

gruppe aus mindestens 1 Stück Heister und 5 Sträuchern. Dabei sind die Vorgaben 

entsprechend der beigefügten Pflanzenliste zu beachten. 

Bei der Pflanzung dieser Gehölze sind folgende Mindestsortierungen zu wählen: 

­ Bäume: Hochstämme        StU 12-14 cm  

­ Obstbäume: Hochstämme StU 12 -14 cm 

­ Heister: v.Hei., 150 - 200 cm 

­ Sträucher: v.Str. 4 Triebe, 60 - 100 cm 

StU = Stammumfang 

v.Hei. = verpflanzte Heister 

v.Str. = verpflanzte Sträucher 

Die Ersatzpflanzung gilt erst als erfüllt, wenn der Baum nach Ablauf von zwei Jahren zu Beginn 

der dann folgenden Vegetationsperiode angewachsen ist. 

Die entlang von Grundstücksgrenzen einzuhaltenden gesetzlichen Pflanzabstände nach Lan-

desnachbarrechtsgesetz (§§ 44 ff. LNRG) sind zu beachten. 
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3 Hinweise 

3.1 Externe Ausgleichsfläche 

Anmerkung: Die Ausgleichsfläche wird über die Stiftung Natur und Umwelt zur Verfügung ge-

stellt. Die Vereinbarung zwischen der Stiftung, der Ortsgemeinde und den Eigentümern im 

Plangebiet ist in Vorbereitung. Die Lage sowie weitere Angaben zur zugeordneten Ausgleichs-

fläche werden bis zur Verfahrensdurchführung ergänzt.  

 

3.2 Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, anfallendes Niederschlagswasser aus der Dachflächenentwässerung in 

ausreichend dimensionierten Behältnissen/Zisternen zurückzuhalten und als Brauchwasser zu 

nutzen. 

 

3.3 Flächenbefestigung 

Stellplätze, Wege, Hofflächen usw. sollen bei Neuanlage in wasserdurchlässiger Bauweise aus-

geführt werden. Empfohlen werden z.B. weitfugiges Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine. 

 

3.4 Archäologie 

Werden bei den Erschließungsmaßnahmen oder sonstigen Bauarbeiten Ruinen, alte Mauer-

reste, Gräber oder sonstige Spuren früherer Besiedlung beobachtet oder angeschnitten, ist un-

verzüglich die Untere Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz sowie die 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Amt Koblenz, 

als Fachbehörde für Bodendenkmalpflege (landesarchaeologie-koblenz@gdke-rlp.de oder 

0261/6675 3000) zu informieren. 

 

3.5 Baugrund und Bodenschutz 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (DIN 4020, DIN 

EN 1997-1 und -2, DIN 1054, DIN 19731 und DIN 18915) zu berücksichtigen. Für Neubauvor-

haben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) sind in der Regel 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu empfehlen.  

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Unter-

suchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und 

Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung 

der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer Unter-

suchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung.  

Oberboden soll im Bereich späterer Vegetationsflächen Wiederverwendung finden.  

 

3.6 Versorgungsträger 

Sollten sich Änderungen an den bestehenden Leitungsanlagen ergeben, sind die Planungen 

frühzeitig (mind. 3 Monate vor Baubeginn) mit den Versorgungsträgern abzustimmen. 
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3.7 Abfallsammelbehälter  

Abfall- und Wertstoffsammelbehälter sind für den Abfuhrtag an der Hauptstraße abzustellen. 

Die Satzung des Trägers der Abfallwirtschaft ist zu beachten.  

 

3.8 Hinweise zum Artenschutz (notwendige Maßnahmen zur Abwendung ar-

tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände): 

zeitliche Befristung von Gehölzbeseitigungen und Gehölzrückschnitt:  

Bäume, die außerhalb gärtnerisch genutzter Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, 

Gebüsche oder andere Gehölze dürfen ausschließlich im Zeitraum vom 01. Oktober eines Jah-

res bis zum 28. Februar des Folgejahres beseitigt, abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt 

werden.  

Davon ausgenommen sind Bäume innerhalb gärtnerisch genutzter Grundflächen, sofern mittels 

einer Begutachtung durch eine fachkundige Person sichergestellt ist, dass das Eintreten arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden kann.  

 

Sicherung von Vegetationsbestand mit Habitatpotenzial für die Klappergrasmücke 

Im Randbereich der privaten Grünfläche „A“ sind mindestens 50 m² zusammenhängender 

Strauchaufwuchs zu erhalten, siehe Festsetzung 2. 

 

3.9 Hinweise zum Artenschutz (weitere fördernde Maßnahmen für den be-

sonders geschützten Gartenschläfer): 

Vorgezogene Anbringung von Ersatzkästen für den Gartenschläfer 

Zum Ausgleich des Habitatverlusts des Gartenschläfers sind drei Gartenschläfer-Nistkästen an 

tragfähigen Bäumen an geeigneten Standorten in einem Umkreis von maximal 100 m zur Plan-

gebietsgrenze anzubringen. Geeignet zur Anbringung sind die in Abb. 1 gekennzeichneten 

Standorte in Gehölzbeständen im Plangebiet und auf dem Gelände des Friedhofs. 

Es sind spezifische Schläferkobel aus Holz oder Holzbeton mit einem ca. 40 mm großem Loch 

auf der am Baumstamm zugewandten Kastenrückseite anzubringen.  

Die Kästen sind einmal jährlich zu reinigen und bei Bedarf zu ersetzen. 

Die Gartenschläfer-Nistkästen müssen bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten an dem vom 

Plangebiet tangierten Nebengebäude angebracht werden. 
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Abbildung 1: Geeignete Standorte zum Anbringen von Ersatzkästen für Gartenschläfer 

 

Vorgaben beim (Teil-)Abbruch des Nebengebäudes 

Um eine Verletzung oder Tötung des Gartenschläfers ist zu vermeiden, sind folgende Vorgaben 

beim (Teil-)Abbruch des vom Plangebiet tangierten massiven Nebengebäudes zu beachten:  

- Die Durchführung von Abbrucharbeiten ist ausschließlich im April (nach dem Winterschlaf 

und vor Geburt der Jungtiere) oder im September (vor dem nächsten Winterschlaf) zulässig.  

- Bei den Abbrucharbeiten dürfen Dacheindeckung und etwaige Verkleidungen bzw. 

Verschalungen ausschließlich händisch entfernt werden. 
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Ausfertigung: 

Die vorstehenden textlichen Festsetzungen stimmen mit dem Willen des Ortsgemeinderates überein. 

Das für die Satzungsaufstellung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 

Die textlichen Festsetzungen werden hiermit ausgefertigt. 

 

 

Urmitz, den             Ortsgemeinde Urmitz 
 
 
 
 

Norbert Bahl 
 Ortsbürgermeister 

 
Rechtsverbindlichkeit: 

Die Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB erfolgte am ________ im Amtsblatt der Verbands-

gemeinde Weißenthurm (Nr. __/__). 

 

Verbandsgemeindeverwaltung 
W e i ß e n t h u r m 

Tb 4.1 - Bauleitplanung - 
Im Auftrag: 

 
 


























































